
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS OGH 1977/10/4 9Os186/76
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 04.10.1977

Norm

FinStrG §9

Rechtssatz

Unentschuldbarkeit des Rechtsirrtums, der in Vernachlässigung oder Verletzung der unter den gegebenen Umständen

(objektiv) und nach den persönlichen Verhältnissen des Täters (subjektiv) gebotenen p ichtgemäßen Sorgfalt zustande

kam.
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